
Verordnung

zur Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung

Vom 10. Dezember 1999

Auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c des Einkommensteuergesetzes in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) verordnet die Bundesregie-

rung:

Artikel 1

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung

vom 18. Juni 1997 (BGBl I S. 1558), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.

März 1999 (BGBl I S. 402), wird wie folgt geändert:

1. § 48 wird wie folgt gefaßt:

„§ 48

Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und der als besonders

förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke

(1) Für die Begriffe mildtätige, kirchliche, religiöse, wissenschaftliche und gemeinnüt-

zige Zwecke im Sinne des § 10 b des Gesetzes gelten die §§ 51 bis 68 der Abgaben-

ordnung.

(2) Die in der Anlage 1 zu dieser Verordnung bezeichneten gemeinnützigen Zwecke

werden als besonders förderungswürdig im Sinne des § 10 b Abs. 1 des Gesetzes an-

erkannt.

(3) Zuwendungen im Sinne der §§ 48 bis 50 sind Spenden und Mitgliedsbeiträge.
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(4) Abgezogen werden dürfen

1. Zuwendungen zur Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher

und der in Abschnitt A der Anlage 1 zu dieser Verordnung bezeichneten Zwecke

und

2. Spenden zur Förderung der in Abschnitt B der Anlage 1 zu dieser Verordnung be-

zeichneten Zwecke.

Nicht abgezogen werden dürfen Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die Zwecke för-

dern, die sowohl in Abschnitt A als auch in Abschnitt B der Anlage 1 zu dieser Verord-

nung bezeichnet sind.“

2. Nach § 48 wird folgender § 49 eingefügt:

„§ 49

Zuwendungsempfänger

Zuwendungen für die in § 48 bezeichneten Zwecke dürfen nur abgezogen werden,

wenn der Empfänger der Zuwendung

1. eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine inländische

öffentliche Dienststelle oder

2. eine in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichnete Körperschaft,

Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist.“

3. § 50 wird wie folgt gefaßt:



- 3 -

„§ 50

Zuwendungsnachweis

(1) Zuwendungen im Sinne der §§ 10 b und 34 g des Gesetzes dürfen nur abgezogen

werden, wenn sie durch eine Zuwendungsbestätigung nachgewiesen werden, die der

Empfänger nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ausgestellt hat.

(2) Als Nachweis genügt der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung  ei-

nes Kreditinstituts, wenn

1. die Zuwendung zur Linderung der Not in Katastrophenfällen innerhalb eines Zeit-

raums, den die obersten Finanzbehörden der Länder im Benehmen mit dem Bun-

desministerium der Finanzen bestimmen, auf ein für den Katastrophenfall einge-

richtetes Sonderkonto einer inländischen juristischen Person des öffentlichen

Rechts, einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder eines inländischen amt-

lich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrtspflege einschließlich seiner Mit-

gliedsorganisationen eingezahlt worden ist oder

2. die Zuwendung 100 Deutsche Mark nicht übersteigt und

a) der Empfänger eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts oder

eine inländische öffentliche Dienststelle ist oder

b) der Empfänger eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse

im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes ist, wenn der

steuerbegünstigte Zweck, für den die Zuwendung verwendet wird, und die An-

gaben über die Freistellung des Empfängers von der Körperschaftsteuer auf ei-

nem von ihm hergestellten Beleg aufgedruckt sind und darauf angegeben ist,

ob es sich bei der Zuwendung um eine Spende oder einen Mitgliedsbeitrag

handelt oder

c) der Empfänger eine politische Partei im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes ist

und bei Spenden der Verwendungszweck auf dem vom Empfänger hergestell-

ten Beleg aufgedruckt ist.
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Aus der Buchungsbestätigung müssen Name und Kontonummer des Auftraggebers

und Empfängers, der Betrag sowie der Buchungstag ersichtlich sein. In den Fällen der

Nummer 2 Buchstabe b hat der Zuwendende zusätzlich den vom Zuwendungsempfän-

ger hergestellten Beleg vorzulegen; im Fall des Lastschriftverfahrens muß die Bu-

chungsbestätigung Angaben über den steuerbegünstigten Zweck, für den die Zuwen-

dung verwendet wird, und über die Steuerbegünstigung der Körperschaft enthalten.

(3) Als Nachweis für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an politische Parteien im Sin-

ne des § 2 des Parteiengesetzes genügt die Vorlage von Bareinzahlungsbelegen, Bu-

chungsbestätigungen oder Beitragsquittungen.

(4) Eine in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichnete Körper-

schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse hat die Vereinnahmung der Zu-

wendung und ihre zweckentsprechende Verwendung ordnungsgemäß aufzuzeichnen

und ein Doppel der Zuwendungsbestätigung aufzubewahren. Bei Sachzuwendungen

und beim Verzicht auf die Erstattung von Aufwand müssen sich aus den Aufzeichnun-

gen auch die Grundlagen für den vom Empfänger bestätigten Wert der Zuwendung er-

geben."

4. § 84 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Absatz 2 a wird neuer Absatz 3.

b)  Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 2 a.

c) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 3 a eingefügt:

            „(3a) §§ 48. 49 und 50 sowie Anlage 1 in der Fassung der Verordnung vom

            ......... (BGBl. I S. .....) sind erstmals für den Veranlagungszeitraum 2000 anzu-

            wenden.“

d) Die bisherigen Absätze 3 a bis 3 c werden Absätze 3 b bis 3 d.

5.  Folgende Anlage 1 wird eingefügt:
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„Anlage 1 (zu § 48 Abs. 2)

Verzeichnis

der Zwecke, die allgemein als besonders förderungswürdig

im Sinne des § 10 b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes anerkannt sind

Abschnitt A

1. Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die Bekämpfung von

Seuchen und seuchenähnlichen Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im Sinne

des § 67 der Abgabenordnung, und von Tierseuchen;

2. Förderung der Jugend- und der Altenhilfe;

3. Förderung kultureller Zwecke; dies ist die ausschließliche und unmittelbare Förde-

rung der Kunst, die Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten sowie

die Förderung der Denkmalpflege;

a) die Förderung der Kunst umfaßt die Bereiche der Musik, der Literatur, der dar-

stellenden und bildenden Kunst und schließt die Förderung von kulturellen Ein-

richtungen, wie Theater und Museen, sowie von kulturellen Veranstaltungen,

wie Konzerte und Kunstausstellungen, ein;

b) Kulturwerte sind Gegenstände von künstlerischer und sonstiger kultureller Be-

deutung, Kunstsammlungen und künstlerische Nachlässe, Bibliotheken, Archive

sowie andere vergleichbare Einrichtungen;

c) die Förderung der Denkmalpflege bezieht sich auf die Erhaltung und Wieder-

herstellung von Bau- und Bodendenkmälern, die nach den jeweiligen landes-

rechtlichen Vorschriften anerkannt sind; die Anerkennung ist durch eine Be-

scheinigung der zuständigen Stelle nachzuweisen;
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4. Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studenten-

hilfe;

5. Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundes-

naturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschut-

zes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes;

6. Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Diakoni-

sches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V., Deutscher Caritasver-

band e.V., Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V., Deutsches Rotes

Kreuz e.V., Arbeiterwohlfahrt - Bundesverband e.V., Zentralwohlfahrtsstelle der

Juden in Deutschland e.V., Deutscher Blindenverband e.V., Bund der Kriegsblin-

den Deutschlands e.V., Verband Deutscher Wohltätigkeitsstiftungen e.V., Bundes-

arbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte e.V., Verband der Kriegs- und Wehr-

dienstopfer, Behinderten und Sozialrenter e.V.), ihrer Unterverbände und ihrer an-

geschlossenen Einrichtungen und Anstalten;

7. Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge,

Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene,

Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie

Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und

Katastrophenopfer einschließlich der Errichtung von Ehrenmalen und Gedenk-

stätten; Förderung des Suchdienstes für Vermißte;

8. Förderung der Rettung aus Lebensgefahr;

9. Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Unfall-

verhütung;

10. Förderung der Betreuung ausländischer Besucher in Deutschland, Förderung der

Begegnungen zwischen Deutschen und Ausländern in Deutschland,  Förderung

des Austauschs von Informationen über Deutschland und das Ausland sowie För-

derung von Einrichtungen, soweit diese Tätigkeiten oder Einrichtungen dazu be-

stimmt und geeignet sind, der Völkerverständigung zu dienen;

11. Förderung des Tierschutzes;
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12. Förderung der Entwicklungshilfe;

13. Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;

14. Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene;

15. Förderung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen;

16. Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;

17. Förderung der Kriminalprävention.

Abschnitt B

1. Förderung des Sports;

2. Förderung kultureller Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung die-

nen;

3. Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde;

4. Förderung der nach § 52 Abs. 2 Nr. 4 der Abgabenordnung gemeinnützigen

Zwecke.“

Artikel 2

        Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.


